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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen haben am 

27. April 2023 unter der Nr. 14926/J-NR/2023 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Mängel im System der Erwachsenenvertretung“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Dem Justizressort sind die Diskussionen zu den „Mängeln“ im System des 

Erwachsenenschutzes und den fehlenden Alternativen zur (gerichtlichen) 

Erwachsenenvertretung bekannt. Im Rahmen der aktuell laufenden Evaluierungsstudie des 

2. Erwachsenenschutzgesetzes (ErwSchG) wird diese Thematik beleuchtet. 

Die hier diskutierten Mängel liegen allerdings nicht im Einflussbereich des Justizressorts, da 

vor allem andere Gründe ursächlich für die geschilderte Problemlage sind: 

Oftmals bräuchten Menschen mit psychischen Krankheiten oder vergleichbaren 

Beeinträchtigungen der Entscheidungsfähigkeit, die keine nahen Angehörigen haben und 

alleinstehend sind, nur Unterstützung bei vereinzelten Tätigkeiten, welche im Rahmen der 

Sozialarbeit oder im Rahmen persönlicher Assistenz bereitgestellt werden könnte. Jedoch 

fehlt es vielfach an Ressourcen für Erwachsenensozialarbeit und auch die persönliche 

Assistenz ist nicht entsprechend ausgebaut. Daher muss als Ultima Ratio auf die 
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(gerichtliche) Erwachsenenvertretung, insbesondere durch einen 

Erwachsenenschutzverein oder Rechtsanwält:innen bzw. Notar:innen zurückgegriffen 

werden. Dass hier mangels Ressourcen der Erwachsenensozialarbeit bzw. der persönlichen 

Assistenz Vertretung an die Stelle von Unterstützung treten muss, widerspricht den 

Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention und ist nicht im Sinne des ErwSchG. 

Das Bundesministerium für Justiz hat in den letzten Jahren die Ressourcen der 

Erwachsenenschutzvereine deutlich ausgeweitet. Langfristig sollten aus Sicht des 

Bundesministeriums für Justiz allerdings die Ressourcen für die – insbesondere von den 

Bundesländern bereitzustellende – Erwachsenensozialarbeit sowie für das Institut der 

persönlichen Assistenz für Menschen mit psychischer Krankheit massiv ausgebaut werden, 

um den betroffenen Personen jene Unterstützung zukommen zu lassen, die sie abseits der 

Vertretung benötigen. 

Zu den Fragen 1 und 2:  

• 1. Die hoch war die Gesamtanzahl der Erwachsenenvertreter für die Jahre 2019, 2020, 

2021, 2022 jeweils in Österreich? 

• 2. Wie teilt sich diese Gesamtanzahl der Erwachsenenvertreter auf die einzelnen 

Bundesländer und Bezirke in Österreich auf? 

In der Verfahrensautomation Justiz wird bei Bestellung eines Vereins dieser als gerichtliche 

Erwachsenenvertretung erfasst, in den anderen Fällen die konkret bestellte Person. Daher 

kann keine Gesamtzahl der tatsächlich die Vertretung ausübenden Personen angegeben 

werden. Darüber hinaus ist die Ausstattung der Erwachsenenvertreter:innen mit deren 

bereichsspezifischer Personenkennung (bPk) (noch) nicht vollständig umgesetzt. 

Die Anzahl der hauptberuflichen Erwachsenenvertreter:innen der 

Erwachsenenschutzvereine betrugen (jeweils in Vollzeitkapazitäten, im 

Jahresdurchschnitt): 

• 2019: 188 

• 2020: 190 

• 2021: 211 

• 2022: 218 
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Zu den Fragen 3 und 4:  

• 3. Wie wurden seit der Novelle 2022 die Angebote vor Ort ausgebaut, um Betroffene 

zu entlasten und einen niederschwelligen Zugang zur Erwachsenenvertretung zu 

gewährleisten? 

a. Welche Stellen wurden hierfür eingerichtet? 

b. Wer trägt die Kosten? 

c. Wie hoch sind die Kosten für das Jahr 2022? 

4. An wen können sich Betroffene ohne familiäre Unterstützung wenden, wenn sie eine 

Erwachsenenvertretung benötigen? 

Wenn keine Vorsorgevollmacht oder gewählte Erwachsenenvertretung besteht und die 

betroffene Person keine nahen Angehörigen hat, kann sie sich zB an einen der 

Erwachsenenschutzvereine zur Beratung oder direkt an ein Gericht wenden. 

Nach § 4 Erwachsenenschutzvereinsgesetz idF des 2. ErwSchG haben die 

Erwachsenenschutzvereine nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten die betroffene Person sowie 

sonstige Personen oder Stellen über die Vorsorgevollmacht und die verschiedenen Formen 

der Erwachsenenvertretung sowie deren Alternativen zu informieren. Ferner haben sie die 

betroffene Person über ihre Rechte zu belehren und nahestehende und sonstige geeignete 

Personen, die als Erwachsenenvertreter:innen tätig sind, sowie Vorsorgebevollmächtigte 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beraten. 

Dieses niederschwellige und kostenlose Beratungsangebot der Erwachsenenschutzvereine 

steht bundesweit, insbesondere auch den betroffenen Personen selbst, zur Verfügung. Die 

Finanzierung erfolgt aus Förderungsmitteln des BMJ. Da es sich dabei nur um einen kleinen 

Teil des umfassenden Leistungsangebots der Erwachsenenschutzvereine handelt, können 

die darauf entfallenden Kosten nicht verlässlich beziffert werden. 

Zur Frage 5: 

• Wer organisiert die Erwachsenenvertretung für alleinstehende Betroffene? 

Das zuständige Pflegschaftsgericht leitet ein Bestellungsverfahren ein, in welchem durch 

den vom Gericht beauftragten Erwachsenenschutzverein im Rahmen eines sogenannten 

Clearings die Notwendigkeit und das Ausmaß der erforderlichen Vertretung 

herausgearbeitet wird. Durch gerichtlichen Beschluss erfolgt die Bestellung einer 

gerichtlichen Erwachsenenvertretung. Die betroffene Person selbst muss die Vertretung 

nicht organisieren. 
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Zu den Fragen 6 und 7: 

• 6. Wie viele Menschen gelten in Österreich derzeit als beschränkt geschäftsfähig? 

• 7. Wie viele Erwachsenenvertretungen waren im Jahr 2022 durch gerichtliche Vertreter 

geregelt, wie viele durch Familienangehörige? 

Dazu wird auf die nachstehende Erwachsenenvertretungsstatistik zum Stichtag 1. Jänner 

2023, der insbesondere auch die aufrechten Erwachsenenvertretungen entnommen 

werden können, verwiesen: 
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Zur Frage 8: 

• Wie viele gerichtliche Beschwerden gab es in Bezug auf die Erwachsenenvertretung in 

Österreich im Jahr 2022? 

Eine automatisierte Auswertung in der Verfahrensautomation Justiz spezifisch nach 

Beschwerden in Bezug auf die Erwachsenenvertretung ist nicht möglich. Daher steht dem 

BMJ diesbezüglich kein Zahlenmaterial zur Verfügung. Eine händische Auswertung aller in 

Frage kommenden Einzelverfahren im gesamten Bundesgebiet ist mit vertretbarem 

Aufwand nicht zu bewerkstelligen, weshalb um Verständnis gebeten wird, dass davon 

abgesehen werden musste.  

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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